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1 RECHTSGRUNDLAGE, ZWECK UND
ANWENDUNGSBEREICH DER RICHTLINIE

1.1 Rechtsgrundlage der Richtlinie

Rechtsgrundlage dieser Richtlinie bilden das Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über 
den Schutz der Gewässer (GSchG)1 und die Gewässerschutzverordnung vom 28. Ok-
tober 1998 (GSchV)2. 

1.2 Zweck der Richtlinie

Diese Richtlinie dient der einheitlichen Rechtsanwendung und Auslegung des Arti-
kels 22 Absätze 1 und 3 des GSchG und des Artikels 32a Absätze 1 und 2 der GSchV. 
Sie konkretisiert den im GSchG und in der GSchV verankerten Ermessens- und Be-
urteilungsspielraum der Vollzugsbehörden im Hinblick auf einen einheitlichen Vollzug, 
ohne selber rechtsetzend zu sein. Sie legt keine Pflichten fest, welche nicht bereits in
GSchG und GSchV enthalten sind.

1.3 Anwendungsbereich der Richtlinie

Die vorliegende Richtlinie gilt im besonderen für die Kontrolle von bewilligungspflich-
tigen Lageranlagen mit flüssigen Brenn- und Treibstoffen. Sie kann auch bei Lager-
anlagen, welche andere wassergefährdende Flüssigkeiten enthalten, herangezogen 
werden.

2 ALLGEMEINE RICHTLINIEN ZUR KONTROLLPFLICHT

2.1 Zweck der Kontrollpflicht

Die Kontrolle hat zum Zweck, Betriebsschäden und Alterungserscheinungen festzustel-
len und fachgerecht zu beurteilen. Sie ist Ausdruck des Vorsorgeprinzips, welches be-
stimmt, dass Umweltschäden präventiv zu verhindern sind.

Die Beurteilung der technischen Ausgestaltung der Anlagen ist nicht unmittelbar Zweck 
der Kontrolle. Anlagen, welche nach dem 1. Juli 1972 bewilligt worden sind sowie an-
gepasste Altanlagen wurden ursprünglich von den kantonalen Behörden oder in deren 
Auftrag abgenommen. Sie gelten deshalb grundsätzlich als vorschriftskonform. Besteht 

1 SR 814.20
2 SR 814.201
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jedoch ein begründeter Verdacht, dass die Anlage vorschriftswidrig (d.h. namentlich 
ohne Bewilligung der Behörde) abgeändert wurde, soll die kantonale Behörde infor-
miert werden.

2.2 Geltungsbereich der Kontrollpflicht

Nach Artikel 22 Absatz 1 GSchG müssen die bewilligungspflichtigen Lageranlagen alle 
10 Jahren kontrolliert werden. Gemäss Artikel 32a Absatz 1 GSchV handelt es sich um:
- Lageranlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten, die in kleinen Mengen Wasser 

verunreinigen können (Wassergefährdungsklasse A), mit einem Nutzvolumen von 
mehr als 2000 l je Lagerbehälter, in besonders gefährdeten Gewässerschutzberei-
chen;

- Lageranlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten in Grundwasserschutzzonen und 
-arealen mit einem Nutzvolumen von mehr als 450 Liter. 

Darüber hinaus müssen, unabhängig vom Gewässerschutzbereich und im Einklang mit
Artikel 32a Absatz 2 GSchV, auch folgende Lageranlagen alle 10 Jahren kontrolliert 
werden:
- Anlagen bestehend aus Lagerbehältern mit mehr als 250'000 Liter Nutzvolumen ohne 

Schutzbauwerk oder ohne doppelwandigen Boden;
- Anlagen bestehend aus erdverlegten einwandigen Lagerbehältern (einschliesslich

doppelwandige Lagerbehälter ohne Leckanzeigesystem).

3 UMFANG DER KONTROLLARBEITEN

3.1 Grundsatz

Die Kontrollarbeiten umfassen bei Lageranlagen eine Sichtkontrolle auf Mängel von 
aussen (Art. 32a Abs. 1 GSchV):

a) bei Lagerbehältern, Rohrleitungen und Schutzbauwerken eine Sichtkontrolle auf 
Dichtheit;

b) bei Druckausgleichseinrichtungen und Fühlern von Abfüllsicherungen eine Funk-
tionskontrolle.

Bei folgenden Lageranlagen muss bei den Behältern die Sichtkontrolle auf Dichtheit
von innen vorgenommen werden, was die Entleerung und Innenreinigung bedingt:

a) Lagerbehälter mit mehr als 250'000 Liter Nutzvolumen ohne Schutzbauwerk oder 
ohne doppelwandigen Boden;

b) erdverlegte einwandige Lagerbehälter;

c) erdverlegte doppelwandige Lagerbehälter ohne Leckanzeigesystem (gelten als 
einwandig).
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3.2 Sichtkontrolle der Lagerbehälter auf Dichtheit

Lagerbehälter sind von aussen visuell auf ihren Allgemeinzustand zu überprüfen, 
insbesondere auf Feuchtigkeit ("Ausschwitzungen"), sichtbare Deformationen oder 
Korrosionen.

3.3 Sichtkontrolle der Rohrleitungen auf Dichtheit

Rohrleitungen, ohne apparative Überwachung, sind visuell auf Dichtheit zu kontrollie-
ren. Sind diese Rohrleitungen visuell nicht kontrollierbar, so sind sie einer Dichtheits-
prüfung nach den Regeln der Technik der Fachverbände (VTR und URCIT) für die 
Dichtheitsprüfungen von Rohrleitungen zu unterziehen.

3.4 Sichtkontrolle der Schutzbauwerke auf Dichtheit

Die Schutzbauwerke sind visuell auf Dichtheit zu kontrollieren, insbesondere auf 
Feuchtigkeit, Risse, Korrosionen oder Mängel an der Abdichtung. Leitungsdurch-
führungen innerhalb des betroffenen Teils des Auffangvolumens sind im Kontroll-
rapport zu vermerken.

Auffangwannen aus Stahl ohne Auflager sind zusätzlich anzuheben und visuell auf 
Dichtheit und auf Korrosionsschäden zu überprüfen.

3.5 Sichtkontrolle auf Dichtheit von innen bei Lagerbehältern

Für die Sichtkontrolle auf Dichtheit von innen bei Lagerbehältern sind die Regeln der 
Technik der Fachverbände (VTR und URCIT) massgebend. Korrosionen über 2 mm 
und Durchbrüche sind unverzüglich der Behörde zu melden.

3.6 Füllsicherungen

Fühler von Abfüllsicherungen sind zu reinigen und auf ihre Funktionstüchtigkeit zu 
prüfen. Spezialfüllsicherungen und mechanische Überfüllsicherungen unterliegen 
dieser Kontrolle nicht.

3.7 Mannlochschächte

Dichte Mannlochschächte sind zu reinigen und visuell auf Dichtheit zu prüfen. Stehen-
des Wasser zwischen Betonrohr und dichtem Mannlochschacht ist bauseits abzufüh-
ren. Anlagen ohne dichten Mannlochschacht (Anlagen in der ehemaligen Zone C und 
angepasste Altanlagen) sind dieser Prüfung nicht unterstellt.
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3.8 Messstäbe

Am Messstab ist zu überprüfen, ob die 95 %-Marke richtig eingraviert oder eingeprägt 
und die Litereinteilung gemäss der Richtlinie der KVU "Einrichtungen zu Lageranlagen"
vorhanden ist. Ebenso ist die Übereinstimmung des Messstabs mit dem Nutzvolumen 
anhand der Kennzeichnung am Tank zu vergleichen.

3.9 Schlusskontrolle

Während dem versuchsweisen Betrieb der Anlage sind die Verbindungsstellen der 
Rohrleitungen mittels Handkontrolle auf Flüssigkeitsverluste zu überprüfen. Leckan-
zeigegeräte sind auf ihre Betriebsbereitschaft (Geräte sind in Betrieb und stehen nicht 
auf Alarm) zu überprüfen. Leckanzeigegeräte sind unverzüglich der Behörde zu mel-
den, wenn sie auf Alarm stehen oder nicht in Betrieb sind.

4 AUFGABEN VON PRIVATEN

4.1 Pflichten der fachkundigen Person

Die fachkundige Person hat

a) die Arbeiten, die ihr Fachwissen erfordern, persönlich nach dem Stand der Technik 
auszuführen (Einhaltung aller Vorschriften und Weisungen, die mit den Kontroll-
arbeiten in Zusammenhang stehen; adäquate und betriebstüchtige Ausrüstung);

b) über eine Haftpflichtversicherung mit angemessener Deckung zu verfügen;

c) bei Vorfinden von Mängeln an der Anlage, welche eine konkrete Gefahr3 für die Ge-
wässer darstellen, die Behörde und den Inhaber unverzüglich zu informieren;

d) ausserhalb von Schutzbauwerken oder im Erdreich festgestellte Flüssigkeitsverluste
unverzüglich der Polizei (Gewässerschutzpolizei) zu melden;

e) den Kontrollrapport zu verfassen (festgestellte Mängel sind namentlich zu vermer-
ken), zu unterschreiben und dem Inhaber auszuhändigen;

f) den Inhaber über die Ergebnisse der Kontrolle zu informieren;

g) die Durchführung der Kontrolle der Behörde nach deren Anordnungen zu melden. 
Dabei sollen Mängel, welche nicht im Rahmen der Kontrolle behoben wurden, der 
Behörde auch gemeldet werden.

Kontrollen an Lageranlagen, welche andere Flüssigkeiten als Mineralölprodukte ent-
halten, dürfen nur unter Beizug eines verantwortlichen Betriebsangehörigen durchge-

3 Eine konkrete Gefahr liegt dann vor, wenn nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eine Verunreinigung der 
Gewässer mit grosser Wahrscheinlichkeit früher oder später eintreten wird. Der vorschriftswidrige Zustand einer 
Anlage bedeutet noch nicht automatisch eine konkrete Gefahr aus der Sicht des Gewässerschutzes.
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führt werden. Die fachkundige Person hat sich über die möglichen Gefahren solcher 
Flüssigkeiten zu informieren.

4.2 Pflichten des Anlageinhabers

Die Inhaber von in Ziffer 2.2 genannten Lageranlagen müssen dafür sorgen, dass ihre 
Anlagen regelmässig von einer fachkundige Person kontrolliert und allfällige Mängel 
behoben werden. Mängel, welche eine konkrete Gefahr für die Gewässer darstellen, 
müssen vor der nächsten Befüllung behoben werden. Als fachkundig gelten Personen, 
die auf Grund ihrer Ausbildung, Ausrüstung und Erfahrung gewährleisten, dass der 
Stand der Technik eingehalten wird.
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